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Handelsrecht: Änderung Handelsgesetzbuch: Entlastung für den Mittelstand be-
schlossen  

18.07.2013 

 

Am 27. Juni 2013 hat der Deutsche Bundestag einen Gesetzesentwurf zur Änderung des 
Handelsgesetzbuchs verabschiedet. Das Gesetz beinhaltet Änderungen der handelsrechtli-
chen Publizitätspflichten für kleine Kapitalgesellschaften und entlastet damit den Mit-
telstand von Verwaltungs- und Kostenaufwand. 

Zur vom Deutschen Bundestag beschlossenen Neuregelung des handelsrechtlichen Ordnungs-
geldverfahrens erklärt das Bundesministerium der Justiz am 28. Juni 2013: 

"Unternehmen dürfen künftig mit nach Unternehmensgröße abgestuften Ordnungsgeldern und 
mehr Rechtsschutz bei Verstößen gegen die Pflicht zur Offenlegung ihrer Bilanzen rechnen. Mit 
dem Gesetz werden die Mindestordnungsgelder von bisher 2.500 Euro auf 500 Euro für kleinste 
Unternehmen und auf 1.000 Euro für kleine Unternehmen abgesenkt. Außerdem sollen die Unter-
nehmen Ausnahmesituationen, die sie an der Offenlegung gehindert haben, besser als bisher ge-
genüber dem Bundesamt für Justiz geltend machen können. Derart mehr Flexibilität im Ordnungs-
geldverfahren entlastet die Wirtschaft, ohne die inzwischen hohe Offenlegungsbereitschaft der 
Unternehmen von 90 Prozent zu gefährden.  

Das Bilanzrecht ist Ausdruck von Transparenz und Verlässlichkeit im Wirtschaftsverkehr und des-
wegen ein unverzichtbares Element der Wirtschaftsordnung. Für Unternehmen mit geringen Be-
triebsgrößen ist der bürokratische Aufwand aber ungleich schwerer als für mittlere und große Un-
ternehmen zu leisten, die auf Bilanzspezialisten im Unternehmen zurückgreifen können. Künftig 
bewirkt die Reform des handelsrechtlichen Ordnungsgeldverfahrens Erleichterungen gerade für 
kleinere Unternehmen, wenn diese die Fristen überschreiten, aber ihre Pflichten, wenn auch ver-
spätet, erfüllen. Außerdem wird für Beschwerden gegen Entscheidungen des Bundesamtes der 
Justiz eine zweite gerichtliche Instanz eingerichtet, so dass grundsätzliche Rechtsfragen einheitlich 
geklärt werden können. Es wird auch ein Anspruch auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
eingeführt, wenn ein Unternehmen die Sechswochenfrist zur Nachholung der Offenlegung unver-
schuldet nicht einhalten konnte. Zur Nachholung der Offenlegung erhalten die Unternehmen dann 
noch einmal sechs Wochen Zeit. Damit können Ausnahmesituationen wie etwa eine lange schwe-
re Erkrankung des Alleingeschäftsführers oder die Vorenthaltung aller Buchführungsunterlagen 
durch ehemalige Geschäftsführer besser als bisher bewältigt werden.  

Hintergrund:  

Am 27. Juni 2013 hat der Deutsche Bundestag den vom Bundesministerium der Justiz vorbereite-
ten und vom Kabinett am 17. April 2013 beschlossenen Gesetzentwurf zur Änderung des Han-
delsgesetzbuchs verabschiedet. 

Das Gesetz sieht im Anschluss an bereits Ende 2012 geschaffene Entlastungen für Kleinstkapital-
gesellschaften (MicroBilG – s. Pressemitteilung) nunmehr auch Änderungen im Verfahren vor dem 
Bundesamt für Justiz vor, wenn kleinste und kleine Kapitalgesellschaften zwar ihren handelsrecht-
lichen Publizitätspflichten nachkommen, dabei aber Fristen versäumen. 
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Das Bundesamt für Justiz leitet Ordnungsgeldverfahren gegen alle Kapitalgesellschaften ein, die 
ihre Jahresabschlussunterlagen nicht rechtzeitig offenlegen. Es bleibt auch künftig dabei, dass die 
Unternehmen nach Androhung eines Ordnungsgeldes noch einmal sechs Wochen Zeit erhalten, 
um ihre gesetzlichen Pflichten zur Offenlegung oder Hinterlegung des Jahresabschlusses zu erfül-
len, bevor das Ordnungsgeld festgesetzt wird. Reagiert ein Unternehmen nicht, setzt das Bundes-
amt für Justiz ein Ordnungsgeld fest, das nach bisherigem Recht mindestens 2.500 Euro beträgt. 

Nunmehr wird das Mindestordnungsgeld von 2.500 Euro für Kleinstkapitalgesellschaften auf 500 
Euro und für kleine Kapitalgesellschaften auf 1.000 Euro gesenkt, wenn das Unternehmen verspä-
tet auf die Ordnungsgeldandrohung des Bundesamtes reagiert und die Offenlegung, wenn auch 
verspätet, nachgeholt hat, bevor das Bundesamt weitere Schritte einleitet. 

Gegen die Festsetzung eines Ordnungsgeldes durch das Bundesamt kann das Unternehmen Be-
schwerde beim Landgericht Bonn einlegen. Bislang entscheidet dieses Gericht als einzige Instanz. 
Nach der Neuregelung gibt es künftig eine Rechtsbeschwerde gegen Beschwerdeentscheidungen 
des Landgerichts Bonn in Ordnungsgeldsachen zum zuständigen Oberlandesgericht. Damit wird 
sichergestellt, dass grundsätzliche Rechtsfragen einheitlich entschieden werden und die Rechtssi-
cherheit für die Beteiligten erhöht wird. 

Mit seinen neuen größenabhängig abgestuften Ordnungsgeldern knüpft das Gesetz an die mit 
dem Kleinstkapitalgesellschaften-Bilanzrechtsänderungsgesetz vom 20. Dezember 2012 (Micro-
BilG) geschaffenen Erleichterungen für Kleinstkapitalgesellschaften an. Für kleine und sehr kleine 
Unternehmen werden die schon vorhandenen und neuen Erleichterungen beim Umfang der Publi-
zitätspflichten zum Anlass genommen, auch im Ordnungsgeldverfahren Erleichterungen einzufüh-
ren. Zugleich stellt das Gesetz sicher, dass Deutschland auch künftig seinen europäischen Ver-
pflichtungen vollumfänglich nachkommt, Verstöße von Kapitalgesellschaften gegen ihre Publizi-
tätspflichten wirksam durchzusetzen." 

Fazit: Die bestehenden Publizitätspflichten bleiben zwar auch für kleine Kapitalgesellschaften 
durch die Gesetzesänderung unverändert.; unabsichtliche Fristversäumnisse werden jedoch we-
sentlich milder sanktioniert, als in der Vergangenheit. Im Interesse der beteiligten Geschäftskreise 
und der Rechtssicherheit werden Anreize geschaffen, den Offenlegungspflichten auch nach Ablauf 
der gesetzlichen Fristen freiwillig nachzukommen. 

Falls Sie Fragen zu dem Artikel oder Ihren Publizitätspflichten als Unternehmerhaben, kontaktieren 
Sie uns einfach per E-Mail unter wagner(at)webvocat.de oder telefonisch unter 0681/ 95 82 82-0. 

Wir helfen Ihnen schnell und kompetent. 

Ihr Ansprechpartner für weitere Fragen ist:  

Rechtsanwalt Arnd Lackner, 

Fachanwalt für Steuerrecht 

Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht 

WAGNER Rechtsanwälte webvocat® - Small.Different.Better 
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______________________________________________________________________________ 

WAGNER Rechtsanwälte webvocat® 

Weitere interessante News finden Sie auf unserer Webseite www.webvocat.de 
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, senden Sie bitte eine Email an: 
wagner@webvocat.de 
______________________________________________________________________________ 
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